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(1) 1Der Staatsanwalt wirkt darauf hin, dass die Hauptverhandlung geordnet abläuft. 2Obwohl ihm kein 
förmliches Recht, Ordnungsmittel zu beantragen, zusteht, ist er nicht gehindert, unter Umständen sogar 
verpflichtet, eine Ungebühr zu rügen und ein Ordnungsmittel anzuregen, vor allem, wenn die Ungebühr mit 
seiner Amtsausübung in der Verhandlung zusammenhängt. 3Eine bestimmte Maßnahme soll er 
grundsätzlich nicht anregen. 4Ist die Ungebühr auf Ungewandtheit, Unerfahrenheit oder verständliche 
Erregung zurückzuführen, wirkt der Staatsanwalt gegebenenfalls darauf hin, dass von einem 
Ordnungsmittel abgesehen wird.

(2) Auf Vorgänge, welche die Erforschung der Wahrheit vereiteln oder erschweren können, hat der 
Staatsanwalt das Gericht unverzüglich hinzuweisen, z.B. wenn ein Zuhörer Aufzeichnungen macht und der 
Verdacht besteht, dass er sie verwenden will, um noch nicht vernommene Zeugen über den Verlauf der 
Verhandlung zu unterrichten.

(3) 1Der Vorsitzende wird, soweit erforderlich, bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in der 
Hauptverhandlung durch einen Justizwachtmeister unterstützt. 2Dieser ist für die Dauer der Sitzung 
möglichst von jedem anderen Dienst freizustellen. 3Er hat dem Vorsitzenden jede Ungebühr im 
Sitzungssaal mitzuteilen und bei drohender Gefahr sofort selbständig einzugreifen.


